Gemeindefreier Bezirk Lohheide, Wahlbekanntmachung des Gemeindefreien Bezirks Lohheide zu den Kommunalwahlen am 13. September 2026


Gemäß § 8 der Nieders. Kommunalwahlordnung (NKWO) fordere ich die im Gemeindefreien Bezirk Lohheide (Wahlgebiet) vertretenen Parteien und Wählergruppen hiermit auf, mir bis zum 10. März 2026 geeignete Wahlberechtigte des Wahlgebiets vorzuschlagen, die ich als Beisitzer und als stellvertretende Beisitzer in den gemäß 
§ 10 Abs. 1 des Nieders. Kommunalwahlgesetzes (NKWG) zu Bildenden Wahlausschuss berufen kann.

Ich weise darauf hin, dass gemäß § 13 Abs. 2 NKWG Wahlbewerber, Vertrauenspersonen und stellvertretende Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge ein Wahlehrenamt nicht innehaben können. Sie sollten daher auch nicht vorgeschlagen werden.

Im Übrigen darf die Berufung zu einem Wahlehrenamt unter den Voraussetzungen des § 13 Abs. 3 NKWG abgelehnt werden.

Nach Ablauf der o.g. Vorschlagsfrist werde ich nach den wahlgesetzlichen Bestimmungen die erforderlichen Beisitzer und stellvertretenden Beisitzer nach eigenem Ermessen berufen, wenn nicht genügend Vorschläge gemacht worden sind.


29303 Lohheide, den 09. Februar 2026


Der Bezirksvorsteher 				    
des Gemeindefreien Bezirks			      
Lohheide						      
							      



Köster
Gemeindewahlleiter
